	

	
	Firma
	Betriebsanweisung

gem. GefStoffV § 20
	Nr.
	

	

	
	1. Anwendungsbereich
	

	

	
	Schweißen unter Absaugung mit Zusätzen mit über 5 % Chrom oder Nickel durch Schweißer in Abt.

__________________________________________________________________________


	

	

	
	2. Gefahrstoffbezeichnung
	

	

	
	Chrom (V)-Verbindungen (Chromate) und Nickel im Schweißrauch
	

	

	
	3. Gefahren für Mensch und Umwelt 
	

	

	
	
	
	Bestimmte Chrom- und Nickelverbindungen können in hohen Konzentrationen im Atemtrakt Krebs hervorrufen

Belastung des Atemtrakts durch höhere Schweißrauchkonzentrationen

Augen- und Hautgefährdung durch UV-Strahlung

Gefährdungen durch elektrischen Strom

Verbrennungsgefahr durch Funkenflug und heiße Teile


	
	
	

	

	
	
	4. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	
	

	

	
	Schweißrauche im Entstehungsbereich absaugen

auf Wirksamkeit der Absaugung achten

Einnahme einer Arbeitsposition, bei der der Atembereich möglichst von Schweißrauchen freibleibt

bei ungünstigen Absaugverhältnissen (Schweißrauch im Atembereich) Atemschutzmaske mit Partikelfilter P 3 oder belüfteten Helm benutzen

als besondere persönliche Schutzausrüstung sind zu verwenden; Schweißerschutzschirm mit Filter Schutzstufe je nach Schweißverfahren, Schweißerschutzkleidung, Gehörschutz

beim Schweißen in engen Räumen oder Behältern Betriebsanweisung Nr.___________________________ 
beachten

am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen, trinken


	

	
	
	

	
	
	5. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall
	Notruf
	

	
	
	

	
	bei Ausfall der Absaugeinrichtung sofort Vorgesetzten informieren


	

	
	
	

	
	
	6. Verhalten bei Unfällen - Erste Hilfe
	    Notruf
	

	
	
	

	
	Unfälle sofort an Vorgesetzten melden

Nach Einwirkung durch elektr. Strom sofort Ersthelfer Tel.______________________________ und Arzt
Tel.________________________________ verständigen


	

	
	
	

	
	
	7. Instandhaltung und Entsorgung
	
	

	
	
	

	
	Täglich Absaugeinrichtung, Schweißgerät und Kabel auf Schäden prüfen
(Sicht- und Funktionsprüfung)

beschädigte Absaugschläuche ausbessern oder erneuern, beschädigte elektrische Einrichtungen zur Instandsetzung geben

bei Einzelabsaugung Filter gemäß Betriebsanleitung der Herstellers austauschen

gebrauchte Filter austauschen
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